
Baudirektion 
Kanton Zürich ARV/ 655 /2000 

VERFÜGUNG 

vom 29. Mai 2000 

Winterthur. 	Privater Gestaltungsplan „Siska-Areal Banane" - Änderung 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Am 20. November 1995 stimmte der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur dem 
privaten Gestaltungsplan „Siska-Areal Banane" zu. Der Regierungsrat genehmigte den 
Gestaltungsplan mit Beschluss RRB Nr. 493/1996 vom 21. Februar 1996. Mit Beschluss 
vom 13. September 1999 stimmte der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur einer 
Änderung der Bauvorschriften zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraft-
bescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 15. Mai 2000 und des 
Bezirksrates Winterthur vom 15. Mai 2000 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben 
vom 12. Mai 2000 ersucht das Baupolizeiamt der Stadt Winterthur um Genehmigung der 
Vorlage. 

Nach der Fertigstellung des Umbaus der ehemaligen „VOLG-Banane" zu einem modernen 
Dienstleistungszentrum hat die Eigentümerin anstelle der ursprünglich geplanten überwie-
genden Büronutzung eine publikumsorientierte Nutzung erstellt mit Kongresszentrum, 
Fitnesspark und verschiedenen Firmen mit einem hohen Anteil an qualifizierten Arbeits-
plätzen. Angesichts dieser publikumsorientierten Nutzung hat sich die Parkplatzzahl im 
Gestaltungsplan (190 Parkplätze) aus der Sicht der Grundeigentümer und der Betreiberin 
des Fitnessparks als zu gering erwiesen. Eine Erhöhung des Parkplatzangebots ist aus der 
Sicht der Betreiberin und Grundeigentümerin erforderlich. Ferner benötigen die in den 
beiden renovierten Altbauten Brunngasse 2 und Schaffhauserstrasse 10 untergebrachten 
Betriebe in unmittelbarer Nähe oberirdische Parkplätze. Die Grundeigentümerin beantragt 
deshalb eine Erhöhung der Gesamtzahl der Parkplätze auf 222. Von den zusätzlichen 
Parkplätzen sollen 4 oberirdisch den Gebäuden Brunngasse 2 und Schaffhauserstrasse 10 
beziehungsweise deren Mietern zur Verfügung stehen. Die restlichen 28 Parkplätze werden 
unterirdisch erstellt und dienen den Mietern des Hauptbaus. Nach den neuen Vorschriften 
dürfen maximal 33 Parkplätze oberirdisch erstellt werden. Ziffer 8.1 der Bauvorschriften 
wird dahingehend ergänzt, dass alle Flächen, die nicht als Erschliessungsflächen benötigt 
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werden, mindestens aber 20% der Gesamtfläche des Beizugsgebiets des Gestaltungsplans 
als Grünflächen herzurichten sind. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

1. 	Die Änderung des privaten Gestaltungsplans „Siska-Areal Banane", welcher der 
Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur am 13. September 1999 zugestimmt hat, 
wird genehmigt. 

II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 
entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: SISKA Heuberger Holding AG, Brunngasse 6, 8400 Winterthur) 

Staatsgebühr 	 Fr. 	432.00 
Ausfertigungsgebühr 	 Fr. 	48.00 

(Konto 8300 43100000 
Total 
	

Fr 	480.00 	Auftrag 83120.40.030) 

III. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mit-
teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Das Baupolizeiamt Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 
89 PBG öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur (für sich und zuhanden der beteiligten 
Grundeigentümer unter Beilage von fünf Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem 
Dossier) und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei 
Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz-
und Rechnungswesen. 

ARV Amt für 
Zürich, den 29. Mai 2000 

	 Raumordnung und Vermessung 
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Sitzung vom 21. Februar 19% 

493. Privater Gestaltungsplan «Siska-Areal Banane», Winterthur 
Am 20. November 1995 stimmte der Grosse Gemeinderat der Stadt 
Winterthur dem privaten Gestaltungsplan «Siska-Areal Banane» zu. 
Dagegen wurden keine Rekurse erhoben. Mit Schreiben vom 1. Fe-
bruar 1996 ersuchte das Baupolizeiamt Winterthur um die Genehmi-
gung der Vorlage. 

Das Areal der Siska-Banane grenzt an das Geleisefeld des Haupt-
bahnhofs Winterthur. Es liegt im Zentrumsgebiet gemäss kantonalem 
Richtplan sowie in der Industriezone 12 gemäss kommunalem Zo-
nenplan. Der Gestaltungsplan bezweckt, das vorhandene Bauvolumen 
einer seiner zentralen Lage entsprechenden Mischnutzung zuzufüh-
ren. Neben der Erhaltung von Arbeitsplätzen sollen Wohnungen so-
wie ein Hotel realisiert werden können. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 
PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der private Gestaltungsplan «Siska-Areal Banane», dem der 
Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur am 20. November 1995 zu-
gestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur, 8402 Winterthur (unter 
Beilage dreier mit Genehmigungsvermerk versehener Exemplare des 
Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an 
die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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